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nicht zu einer Viertelsrente, sondern zu einer höheren Rente. Es handelt sich
um die folgenden Fälle:

- halbe Renten infolge Härtefalls (Art. 28 Abs. 1 IVG): 812 (806) Fälle;

- ganze Renten für invalide Witwen und Waisen (Art. 43 Abs. 1 IVG): 60
(44) Fälle;

- an einer halben oder ganzen Ehepaar-Invalidenrente beteiligt (Art. 33
Abs. 1 IVG): 171 (143) Fälle;

- an einer Ehepaar-Altersrente beteiligt (Art. 22 Abs. 1 AHVG): 63 (51)
Fälle.

ZAK

Anpassung der Grenzbeträge im BVG auf den
1. Januar 1990

Mit Beschluss vom 25. September 1989 hat der Bundesrat die «Verordnung
90 über die Anpassung der Grenzbeträge bei der beruflichen Vorsorge»
genehmigt. Sie wird auf den 1. Januar 1990 in Kraft treten und der auf den
gleichen Zeitpunkt erfolgenden Erhöhung der AHV/IV-Renten Rechnung
tragen. Das BVG gibt dem Bundesrat die Kompetenz, die in den Artikeln 2, 7,
8 und 46 des Gesetzes festgelegten Grenzbeträge den Erhöhungen der einfachen

minimalen AHV-Altersrente anzupassen.
Bisher war der Teil des Jahreslohnes zwischen 18 000 und 54 000 Franken,

im Maximum also 36 000 Franken, versicherungspflichtig (Art. 5 BVV
2). Dieser sogenannte koordinierte Lohn dient dazu, die Leistungen des BVG
auf diejenigen der AHV abzustimmen. Als Ziel gilt, dass die Leistungen der
Ersten und der Zweiten Säule zusammen gegen 60 Prozent des vorherigen
Einkommens ersetzen. Wenn der koordinierte Lohn bisher weniger als 2250
Franken betragen hat, wurde er auf diesen Betrag aufgerundet. Ab 1990
beläuft sich der untere Grenzbetrag auf 19 200 Franken, der obere auf 57 600
Franken; der maximale koordinierte Lohn wird somit 38 400 Franken betragen

und die Summe, auf die er aufgerundet wird, 2400 Franken.
Erreicht der koordinierte Lohn eines vor 1994 das Rentenalter erreichenden

Versicherten einen bestimmten Grenzbetrag nicht, so hat er Anspruch auf
einmalige Ergänzungsgutschriften (Art. 21 BVV 2). Dieser Grenzbetrag wird
entsprechend den AHV-Renten um 6,67 Prozent erhöht, womit er von 14 520
auf 15 480 Franken steigt. Durch die Ergänzungsgutschriften werden die
Altersguthaben bei einem koordinierten Lohn von unter 15 480 Franken
grundsätzlich verdoppelt. Soweit jedoch das Gesamtaltersguthaben grösser wird als
dasjenige eines Versicherten mit einem koordinierten Lohn von 15 480 Franken,

muss die Ergänzungsgutschrift entsprechend gekürzt werden. Die
Höchstbeträge werden durch das BSV berechnet. Sie entsprechen dem
maximalen zuschussberechtigten Altersguthaben Ende 1989, verzinst zu 4
Prozent, plus 18 Prozent Altersgutschriften auf dem neuen Grenzlohn von
15 480 Franken.
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